
1. Haftungsausschluss

•	 Das Betreten und die Nutzung des Platzes erfolgen auf eigene Gefahr. Der Verein übernimmt 
keine Haftung.

2. Nutzungsberechtigung

•	 Die Anlage darf nur von aktiven Vereinsmitgliedern oder zahlenden Nutzern nach Absprache 
mit dem Sportwart genutzt werden.

•	 Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Gelände nur in Begleitung eines Erwachsenen oder 
mit ausdrücklicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigten betreten.

3. Sicherheitsvorschriften

•	 Helmpflicht: Beim Reiten auf dem Gelände ist das Tragen eines Reithelms verpflichtend.
•	 Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.

4. Nutzung des Dressurvierecks

Nicht erlaubt:

•	 Springen
•	 Stangenarbeit
•	 Longieren
•	 Pferde wälzen lassen

5. Pflege und Ordnung

•	 Der Round Pen ist nach jeder Nutzung zu säubern und zu harken.
•	 Pferde dürfen nicht an den Umzäunungen angebunden werden. 
•	 Das Sitzen auf den Umzäunungen ist untersagt.
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•	 Hindernismaterial pfleglich behandeln. Beschädigtes Material ist an den Rand zu räumen und 
dem Vorstand zu melden. (Stangen nicht auf dem Boden liegen lassen!)

•	 Abäppelpflicht auf dem Viereck, dem Allroundplatz und den Longierplätzen.
•	 Bei intensiver Nutzung ist der Hufschlag glatt zu ziehen.

6. Allroundplatz

Erlaubt:

•	 Beritt und Befahren mit Gespannen zu Trainingszwecken.
•	 Rücksichtnahme auf andere Reiter ist Pflicht.
•	 Sicherheitsabstand einhalten.
•	 Die Bahnordnung der FN ist einzuhalten.
•	 Longieren ist nur mit Zustimmung aller anwesenden Reiter erlaubt.

7. Trailplatz

•	 Vor der Nutzung sind alle Hindernisse auf mögliche Schäden zu überprüfen.
•	 Eigene Verantwortung: Jeder Nutzer muss selbst einschätzen, ob die Hindernisse für ihn 

und sein Pferd zumutbar sind.
•	 Empfehlung: Zum Schutz der Pferdebeine sollten alle vier Beine mit Gamaschen oder ähnli-

chem Schutz ausgestattet werden. 

Diese Regeln gelten für das gesamte Reitvereinsgelände, einschließlich des Außendressurplat-
zes, des Round Pens, des Longierzirkels sowie des Spring- bzw. Allroundplatzes. Jeder Nutzer ist 
verpflichtet, zur Erhaltung des guten Zustands der Anlage beizutragen, indem selbst verursachte 
Verunreinigungen oder Schäden umgehend beseitigt oder dem Vorstand gemeldet werden.

Die ethischen Grundsätze der Reiterei sind jederzeit zu beachten. Diese Platzordnung ist nach 
bestem Wissen und Gewissen einzuhalten. Schwerwiegende oder wiederholte Verstöße kön-
nen einen Platzverweis oder sogar den Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben.

Nanett Nahs 
Vorsitzende
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